
Zum amtlichen Mittteilungsblatt für den Kreis Steinburg  

Bekanntmachung Nr. 116/2025 

 

4. Satzung 

zur Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Steinburg 

 

Aufgrund der §§ 4 und 17 der Kreisordnung für Schleswig-Holstein (KrO) und der §§ 17, 20 

und 22 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 

umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) in 

Verbindung mit § 3 Abs. 1 und § 5 des Abfallwirtschaftsgesetzes für das Land Schleswig-

Holstein (Landesabfallwirtschaftsgesetz – LAbfWG), jeweils in der zuletzt geltenden Fassung 

hat der Kreistag des Kreises Steinburg in seiner Sitzung am 11.12.2025 die nachfolgende 4. 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Steinburg 

(Abfallentsorgungssatzung) beschlossen: 

 

Art. 1 

 

Die Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Steinburg (Abfallentsorgungssatzung) vom 

21.12.2021 in der z. Zt. geltenden Fassung wird wie folgt geändert:  

 

1. In § 8 Abs. 2 Satz 1 werden zwischen „Sperrige Abfälle werden“ und „auf Abruf“ die 
Worte „in haushaltsüblichen Mengen“ eingefügt. 

 

Art. 2 

 

Diese 4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Steinburg 

(Abfallentsorgungssatzung) vom 21.12.2021 in der z.Zt. geltenden Fassung tritt am Tage nach 

Ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 

Itzehoe, den 15.Dezember 2025 

 

Kreis Steinburg  

 

gez. Unterschrift 

Claudius Teske  

Landrat 

 


